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1 Einleitung

Die Wärmeschutzverordnung, deren erste Fassung im
Jahre 1977 in Kraft getreten ist, war eine Reaktion der
Bundesregierung auf die Energiekrise, welche uns 1973
„kalt“ erwischt hatte. Wie erinnerlich, mussten wir da-
mals an gewissen Tagen unsere Fahrzeuge am Straßen-
rand stehen lassen; esherrschteVerkehrsverbot. Schnell
wurde erkannt, dass nicht nur die Verkehrsströme, son-
dern auch unsere Gebäude viel Energie verbrauchen.
Dieser hohe Energieverbrauch sollte durch dieWärme-
schutzverordnung reduziert werden.
Der Wärmeschutzverordnung 1977 ging das Energie-
einspargesetz aus dem Jahr 1976 voraus. Es war die Ba-
sis dafür, dass die Bundesregierung Energieeinsparver-
ordnungen erlassen durfte, allerdings nur mit Zustim-
mung des Bundesrates. Energetische Vorschriften gin-
gen hierdurch in Bundeskompetenz über. Vor dem Jahr
1976 lagen wärmeschutztechnische Regeln ausschließ-
lich in der Kompetenz der Länder, die aufgrund der
Landesbauordnungen über Einführungserlässe und er-
gänzende Bestimmungen gewisse Normen (z. B. die
DIN 4108) ganz oder in Teilen öffentlich rechtlich
verbindlich machen konnten. Privatrechtlich konnte
man aufgrund von Architekten- oder Werkverträgen
über die öffentlich rechtlichen Anforderungen hinaus-
gehen, diese aber nicht „unterbieten“ [1]. Durch den
Übergang von Länderkompetenz in Bundeskompetenz
erhoffte man sich eine gewisse Vereinheitlichung der
Energiesparvorschriften.

2 Erstes Gesetz und erste Verordnung

2.1 Inhalt

Das relativ kurz gehaltene Energieeinspargesetz (En-
EG) von 1976 ist ein reines Ermächtigungsgesetz [2].
Es ermächtigt die Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates Rechtsverordnungen über energeti-
sche Anforderungen zu erlassen, die
1. nach dem Stand der Technik erfüllbar und
2. für Gebäude gleicher Art und Nutzung wirtschaft-

lich vertretbar sind. Anforderungen gelten dann als
wirtschaftlich vertretbar, wenn die erforderlichen
Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungs-
dauer durch die eintretenden Einsparungen erwirt-
schaftet werden können. Bei bestehenden Gebäuden
ist die noch zu erwartende Nutzungsdauer zu be-
rücksichtigen.

Im EnEG sind somit klare Vorgaben gemacht. Die
Bedingung 1 ist eigentlich trivial. Bedingung 2 hinge-
gen knüpft die Anforderung an wirtschaftliche Krite-
rien, die von einer Fülle von Einzelparametern abhän-
gen [3]. Bis zum heutigen Tag kann es nämlich strittig
sein, ob Energieeinsparmaßnahmen baulicher oder an-
lagentechnischer Art vorzuziehen sind [4].
Die erste Fassung der Wärmeschutzverordnung (WS-
VO) [5] definiert zunächst den Anwendungsbereich,

der sich von Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäu-
den, über Schulen, Krankenhäuser, Geschäftshäuser
und ähnliche Gebäude erstreckt, die auf mindestens
19 °C Innenlufttemperatur beheizt werden. Derarti-
ge Gebäude besitzen im Sinne der Verordnung „nor-
male“ Innenlufttemperaturen. Demgegenüber bezeich-
net manGebäude mit Innenlufttemperaturen zwischen
12 °C und 19 °C über jährlich mehr als 4 Monate lang
als „niedrig beheizt“. Ferner werden noch Gebäude
erfasst, die jährlich mehr als 3 Monate eine Innen-
lufttemperatur von mindestens 15 °C aufweisen, wobei
Kirchen und Behelfsgebäude (wie z. B. Traglufthallen)
ausgenommen sind.
Für diese Gebäudearten schreibt die WSVO eine Be-
grenzung von jeweils zwei Arten von Energieverlusten
vor, nämlich
1. Wärmeverluste durch die Gebäudehülle (Außen-

wände, Fenster, Dächer, Böden).
2. Wärmeverluste durch Undichtheiten (Luftaus-

tausch über Fugen von Fenstern bzw. sonstige Fu-
gen oder übermäßigen Luftwechsel).

Die Transmissionswärmeverluste werden anhand des
mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten km der Ge-
bäudehülle fixiert. (Der Buchstabe k ist später durch
U ersetzt worden, sodass man heute vom mittleren
U-Wert Um spricht.)
Für die Erfassung der Lüftungswärmeverluste wird der
Fugendurchlasskoeffizient a herangezogen. Die Auto-
ren Ehm und Gertis [6] geben einen Überblick über die
damaligen Ansätze.

2.2 Fachliche Grundlage

Die fachlichen Grundlagen für die erste WSVO sind
in der Arbeit Gertis [7] ausführlich dargelegt worden.
Aus dieser Publikation ging hervor, dass nicht nur dem
Wärmedurchgang durch die Gebäudehülle und deren
Luftdichtheit, sondern auch der Form des Gebäudes
selbst eine große Bedeutung zukommt. Zur Verdeut-
lichung des Einflusses der Gebäudeform, speziell der
Grundrissform, ist in Bild 1 schematisiert der hufei-
senförmige, mit rippenartigen Vorsprüngen versehene
Grundriss eines zweigeschossigen Vielraumgebäudes
in Pavillonbauweise wiedergegeben, das in drei Bauab-
schnitten mit jeweils drei gleichen Gebäudeteilen von
ca. 70 m Länge errichtet wurde. Demgegenüber stellt
Bild 2 ein etwa um den Faktor 1000 kleineres, rota-
tionssymmetrisches Konstruktionsteil aus demBereich
des Maschinenbaus dar, nämlich den Zylinder eines
Verbrennungsmotors. Zur Abfuhr der nicht in mecha-
nische Arbeit umsetzbaren Verbrennungsenergie, die
dem Zylindermaterial schaden würde, ist der Zylinder
ringsum mit Kühlrippen versehen. Wie ein Vergleich
der Bilder 1 und 2 zeigt, weist der Gebäudegrund-
riss und der Motor-Zylinder eine geradezu frappieren-
de, geometrische Ähnlichkeit auf: Die rippenförmigen
Vorsprünge bewirken in beiden Fällen eine verstärkte
Wärmeabfuhr; beim Zylinderblock ist sie erwünscht,
beim Gebäude wirkt sie „energieverschwenderisch“.
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Bild 1. Schematisierter Grundriss eines zweigeschossigen
Vielraumgebäudes in Pavillonbauweise. Das Bauwerk besteht aus
drei unter sich jeweils gleichen Teilen, die in drei Bauabschnitten
erstellt wurden. Die Länge der Gebäudeteile beträgt ca. 70 m.

Man sollte deshalb bei der Planung von Bauwerken
prüfen, ob die meist mit tageslichttechnischen Über-
legungen motivierte „Grundriss-Verästelung“ wirklich
notwendig ist.
Zur Erfassung der Wärmeverluste durch die Gebäude-
hülle wird ein mittlererWärmedurchlasskoeffizient Um
herangezogen, in den die U-Werte und Flächen der je-
weiligen Außenteile, wie folgt, eingehen:

Um =
UW⋅AW +UF⋅AF + 0,5⋅UK⋅AK + 0,8⋅UD⋅AD

A
(1)

mit
U Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
A Bauteilfläche

Indices:
W Wand
F Fenster
K Keller
D Dach

Der Einfluss der Wärmeströme durch Keller- und
Dachflächen ist inGl. (1) mit den Faktoren 0,5 bzw. 0,8
gewichtet worden, weil wegen der in Keller- bzw. Spei-
cherräumen vorhandenen – gegenüber der Außenluft –
höheren Lufttemperaturen dorthin geringere Wärme-
mengen fließen. Bei nicht mit Speicherräumen ausge-
statteten Flachdächern wirkt sich die ganztägige Be-
sonnung energieverbrauchsenkend aus, sodass auch
hierbei der Faktor 0,8 gerechtfertigt erscheint.
Die gesamten Transmissionswärmeverluste eines Bau-
werks ergeben sich mithilfe des Um-Wertes aus folgen-
der Gleichung:

Q = Um ⋅A ⋅ Δϑ (2)

Bild 2. Schnitt durch den Zylinder eines Verbrennungsmotors
(Zylinderlänge: 70 bis 80 mm). Um die nicht in mechanische
Arbeit umsetzbare Wärmeenergie möglichst rasch an die
Umgebung zu übertragen, ist der Zylinder ringsum mit Kühl-
rippen versehen.

Bringt man die treibende Temperaturdifferenz Δϑ auf
die linke Seite der Gl. (2) und teilt beide Gleichungs-
seiten durch das von der Gebäude-Hüllfläche A um-
schlossene Baukörpervolumen V, so erhält man

Q
V ⋅ Δϑ

= Um ⋅ A
V

(3)

wobei A/V den bereits bei Bild 1 erwähnten Einfluss
der Baukörperform wiederspiegelt. Würde man nun
nach dem Gleichheitsgrundsatz fordern, dass unter
dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung bei allen in
Deutschland umbautenVolumina – auf das Grad Tem-
peraturdifferenz bezogen – derselbe Energieverbrauch
zuzulassen sei (Forderung Q/V ⋅ Δϑ = konst), so ergäbe
sich hieraus gemäß Gl. (3):

Um ⋅ A
V

= konst. (4)

In der Darstellung von Bild 3 mit Um als Ordinate und
A/V als Abszisse beinhaltet Gl. (4) eine Hyperbel, die
als gestrichelte Kurve eingetragen ist.
Es erhebt sich die Frage, ob die Forderung nachGleich-
heit des je Kubikmeter beheizten Bauwerkvolumens
und je Grad Temperaturdifferenz vorhandenen Wär-
meverlustes praktisch realisiert werden kann. Um dies
zu klären, wurde eine Vielzahl praktischer Bauobjekte
überprüft, die nach den bisherigen wärmetechnischen
Vorschriften errichtet worden waren (Einzelpunkte in-
nerhalb des schraffierten Bereiches von Bild 3). Es
zeigt sich hierbei eine eindeutige, in Richtung zuneh-
mender A/V-Werte abfallende Verlaufstendenz. Hoch-
häuser bzw. kompakte Bauten besitzen relativ klei-
ne A/V-Werte, Einfamilienhäuser liegen im Wertebe-
reich um A/V ≈ 1,0; dazwischen kommen Reihenhäu-
ser und pavillonähnliche Bauten zu liegen. Der dem
in Bild 1 erläuterten Pavillonbau entsprechende Punkt
A/V = 0,55 m−1, Um = 1,75 W/m2⋅K fällt nicht in
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Bild 3. Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient um von
Gebäuden in Abhängigkeit des Verhältnisses A/V, wobei A –
wärmetauschende Hüllfläche eines Gebäudes, V – das durch die
Hüllfläche A eingeschlossene Bauwerkvolumen; Schraffierter
Bereich (mit Punkten): um-Verlauf, ermittelt anhand zahl-
reicher Gebäude, die nach den bisherigen wärmetechnischen
Vorschriften errichtet worden waren (status quo ante);
Gestrichelte Kurve (hyperbolischer Verlauf): diese Kurve
entspricht der Forderung nach Gleichheit des pro m3 umbauten
Raumes und der pro Grad Temperaturdifferenz vorhandenen
Wärmeverluste (Q/V ⋅ Δϑ = konst); Ausgezogene Kurve
(schwarz): künftige Sollkurve für energieökonomisches Bauen,
wie sie damals in den Fachgremien diskutiert worden ist;
Ausgezogene Kurve (rot): Anforderungsniveau in der Fassung
der Wärmeschutzverordnung von 1995

den schraffierten Bereich; dieses Bauwerk verhält sich
energieökonomisch ungünstiger als das Gros der her-
kömmlichen Bauten.
Vergleicht man die nach dem Grundsatz „Gleich-
heit desWärmeverbrauchs“ ermittelte, gestrichelte Hy-
perbel-Kurve mit dem schraffierten Bereich, so er-
sieht man, dass die Erfüllung dieser Forderung vom
Einfamilienhausbau eine enorme Einsparungsanstren-
gung abverlangen würde, während imHochhausbau so
ziemlich alles beim Alten bleiben könnte, was zweifel-
los ungerecht wäre und zu einer starken Behinderung,
wenn nicht sogar zur völligen Einstellung des Einfa-
milienhausbaues führte. Hieraus folgt, dass man in der
Praxis den frei stehenden, kleineren Bauwerken einen
höheren volumenbezogenen Wärmeverbrauch zubilli-
gen muss und nicht nach dem erläuterten Gleichheits-
grundsatz der Hyperbel-Kurve verfahren kann.
Wenn – gegenüber dem Status quo ante – eine Energie-
einsparung erzielt werden soll, muss die „reale“ Soll-
kurve sicherlich unterhalb des schraffierten Bereiches
liegen. Sie kann aber andererseits aus den vorgenann-
ten Gründen im Einfamilienhausbau (bei großen A/V-
Werten) nicht so niedrige Um-Werte beinhalten, wie sie
der gestrichelten Kurve entsprächen. Einen damaligen
Vorschlag für eine anwendbare Um-Limitierung stellt

Tabelle 1. Chronologie deutscher Gesetze und Verordnungen,
die energetische Belange berühren

Jahr Verordnung Jahr Verordnung

1976 1. EnEG 2001 BioMV

1977 1. WSVO 4. WSVO

1977 3. SchornFG 3. EnEG

1978 1. HeizAV 1. EnEV

1980 2. EnEG 2004 2. EnEV

1982 2. WSVO 2005 3. EnEG

2. HeizAV 2007 3. EnEV

1984 1. HeizKV 2008 3. HeizKV

1989 2. HeizKV 1. EEWärmeG

3. HeizKV 2009 5. EnEG

1994 4. HeizAV 4. EnEV

3. WSVO 2. BioMV

1998 5. HeizAV 2. EEWärmeG

1999 BimSchV 2011 3. EEWärmeG

2000 KWKG 2013 6. EnEG

5. EnEV

2016 6. EnEV

die ausgezogene Kurve dar. Sie beruht auf praktischem
Ermessen und wird von 1977 an, laufenden Verände-
rungen bzw. Verschärfungen unterworfen.

3 Laufende Veränderungen und Folgen

Das Energieeinspargesetz (EnEG) und die Wärme-
schutzverordnung (WSVO) haben in den vergangenen
40 Jahren viele Veränderungen, Überarbeitungen und
Verschärfungen erfahren. Ab 2001 ging die WSVO in
die Energieeinsparverordnung (EnEV) über. Tabelle 1
zeigt die deutschen Gesetze und Verordnungen auf, die
energetische Belange berühren und wie sie chronolo-
gisch im Laufe der letzten 40 Jahre verändert worden
sind. Es handelt sich um:
EnEG Energieeinspargesetz
WSVO Wärmeschutzverordnung
SchorFG Schornsteinfegergesetz
HeizAV Heizungsanlagenverordnung
HeizKV Heizkostenverordnung
BimSchV Bundesimmissionsschutzverordnung
BioMV Biomasseverordnung
KWKG Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
EnEV Energieeinsparverordnung
EEWärmeG Erneuerbare Energie-Wärmegesetz
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Tabelle 2. Jahre, in denen einschlägige Gesetze, Verordnungen,
Normen und EU-Richtlinien erschienen sind bzw. fortgeschrieben
oder geändert worden sind. Chronologie deutscher Gesetze und
Verordnungen, die energetische Belange berühren

EnEG 1976, 1980, 2001, 2005, 2009, 2013

WSVO 1977, 1982, 1994, 2001

EnEV 2001, 2004, 2007, 2009, 2013, 2016, 2021

DIN 4108 1952, 1960, 1969, 1974, 1975, 1981, 1982,
1991, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003,
2004, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016

EU-Richtlinien 1992, 1993, 2002, 2006, 2009, 2010, 2012

Die geradezu unglaublich große Zahl von Beeinflus-
sungen und Veränderungen wird besonders deutlich,
wenn man sich gemäß Tabelle 2 vergegenwärtigt, wie
oft in diesen 40 Jahren allein das EnEG, die WSVO
bzw. die EnEV, die DIN 4108 und die energiebezo-
genen EU-Richtlinien verändert wurden. Vom EnEG
gibt es 6 Versionen, die WSVO wurde bis 2001 vier-
mal verändert und ging dann in die EnEV über, die
bis zum heutigen Tag siebenmal verändert wurde. Die
DIN 4108 erfuhr – vomAusgangszustand 1952 an – bis
dato 20 Anpassungen und seitens der EU erschienen 7
Richtlinien, die sich mit energetischen Fragen befasst
haben. Weiterhin erschien auf dem Energiesektor eine
Reihe von
– Bundestagsdrucksachen,
– ministeriellen Verlautbarungen von Bundes- und

Länderministerien (Verwaltungsvorschriften,
Durchführungsverordnungen, Hinweise und
Bekanntmachungen von Stoffwerten, letztere mehr
als 100),

– Durchführungsbestimmungen von 16 Bundes-
ländern,

– Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bau-
technik (DIBt), Bauregellisten,

– Merkblätter von Verbänden, Vereinigungen,
Arbeitsgemeinschaften und Agenturen,

– Privatpublikationen.
Die Anzahl der energiebezogenen Publikationen ist zu
einer wahrlichen „Lawine“ angewachsen, die schließ-
lich zwei Standardwerke veranlasste, nämlich die Bü-
cher von Hegner, Volger [8] und von Eschenfelder,
Merkschien [9], in welchen der gesamte Energieeinspar-
Sachverhalt bis zum Jahr 2002 und bis 2015 umfassend
dargestellt wird. Zu ergänzen ist, dass die Baustoff-
industrie und die Produzenten von Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klimaanlagen in diesen 40 Jahren auch vie-
le neue Baumaterialien undAnlagenkomponenten ent-
wickelt haben, die wesentlich zur Energieeinsparung
beitrugen.
Fasst man die 40-jährige Entwicklung zusammen, so
ist festzustellen, dass in diesem Zeitraum
– 26 deutsche Normen [10] bis [35] und

– 34 europäische bzw. internationale Normen und
Richtlinien [36] bis [69]

entstanden, fortgeschrieben oder angepasst worden
sind. Das Echo, welches die damalige Energiekrise aus-
gelöst hat, war gewaltig. Auf keinem anderen Sek-
tor des Verwaltungsrechts und des bürgerlichen Rechts
dürften jemals derartig vielfältige Reaktionen in ei-
nem 40-jährigen Zeitraum ausgelöst worden sein. Die
Vielzahl der Gesetze und Verordnungen ist offensicht-
lich auch dem Gesetz- und Verordnungsgeber selbst zu
groß und zu unübersichtlich geworden. Deshalb hat
er alle einschlägigen Gesetze und Verordnungen in ei-
nem Gesetz, dem sogenannten Gebäudeenergiegesetz
(GEG) zusammengefasst, von dem im Januar 2017 ein
erster Entwurf vorgestellt wurde.
Allerdings war diese 40-jährige Entwicklung auch von
Kritik, Streit, Einwänden und polemischen Äußerun-
gen begleitet, die natürlich wiederumGegendarstellun-
gen und Widerlegungen hervorriefen. Die Publikatio-
nen [70] bis [107] verdeutlichen diesen Streit. Er be-
gann mit der Publikation [70] „Mit verbundenen Au-
gen auf dem falschen Dampfer“ und gipfelte in der
polemischen Äußerung [85] „Dieser Krampf mit dem
k-Wert“. Durch vielfache Richtigstellungen (vgl. z. B.
[71, 81, 97, 99] und [107]), in die sich auch das Bundes-
bauministerium eingeschaltet hatte [83], sind sämtliche
Einwände widerlegt worden. Trotzdem waren auch in
jüngster Zeit wieder Fernsehsendungen zu sehen, wel-
che die alten Gegenargumente gegen das Energiespa-
ren „aufwärmten“; sie basierten offensichtlich auf ein-
seitigen bzw. schlampigen Recherchen. Jeder hat in un-
serem Land das Recht auf eine eigene Meinung. Er
muss diese dann auch begründen. Er hat aber nicht
das Recht, sich „eigene“ Fakten zurechtzuzimmern,
denn die Fakten der Energieeinsparung unterliegen
den Gesetzen der Bauphysik und Physik ist eine Wis-
senschaft, welche durch die Natur festgelegt ist. Soge-
nannte „postfaktische“ Darlegungen haben hier nichts
verloren.

4 Aktuelle Situation

4.1 Energieeinsparungsgesetz des Bundes (EnEG)

Das EnEG zielt bis heute darauf ab, inGebäuden Ener-
gie zu sparen und nur so viel Energie zu verbrauchen,
wie jeweils notwendig ist, um das Gebäude zweckdien-
lich zu nutzen. Es hatte schon in der ersten Fassung
insbesondere den Wärmeschutz der Gebäudehülle so-
wie die effiziente Anlagentechnik und deren Betrieb im
Visier.
Die Fortentwicklung der Energieeffizienz im Gebäu-
debereich hat dazu geführt, dass sich innerhalb der
letzten 30 Jahre, wie aus Bild 4 hervorgeht, die Bi-
lanzgrenzen ständig erweitert haben. Die Anforderun-
gen an das energiesparende Bauen sind im Laufe der
Jahre immer komplexer geworden. Während die ers-
te Wärmeschutzverordnung 1977 noch mit einem Um-
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Bild 4. Zeitliche Entwicklung der Anforderungen und des Bewertungsumfangs an das energiesparende Bauen in Deutschland seit
1977 durch Einführung des Energieeinspargesetzes im Jahr 1976. Im Laufe der verschiedenen Anpassungen der WSchV bzw. EnEV
wurde das System immer komplexer.

fang von etwa 10 Seiten auskam, um die Anforderun-
gen und Nachweismethode zu definieren, erweiterten
sich im Laufe der mittlerweile sieben Novellierungen
sowohl der Umfang der Anforderungen und des Nach-
weises als auch die Komplexität der Bewertungsme-
thode. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Gesetz-
gebung zum Integrierten Energie- und Klimapaketes
(IEKP) im Jahr 2007 ergänzende Anforderungen in
einem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz fixiert, die
nur begrenzt auf die Anforderungen der Energieein-
sparverordnung abgestimmt waren.
Parallel zu den Veränderungen in den Anforderungen
haben die dazu notwendigen technologischen Entwick-
lungen auch unsere Gebäude in den letzten Jahrzehn-
ten verändert. Mit den steigenden Anforderungen an
die Energieeffizienz von Gebäuden sind in den letzten
Jahrzehnten leistungsfähige Materialien für den Wär-
meschutz entstanden, die Anwendungsbereiche aus-
geweitet und neue Verarbeitungstechniken entwickelt
worden. Die energetische Qualität der Gebäude ist seit
der Wärmeschutzverordnung Ende der 1990er Jahre
deutlich gestiegen und inzwischen um ein Vielfaches
besser als die von Vor- und Nachkriegsaltbauten. Ta-
belle 3 zeigt, wie sich im Laufe der verschiedenen No-
vellierungen der WSchV bzw. EnEV die Anforderun-
gen an den baulichen Wärmeschutz einzelner Bauteile
geändert haben. In den letzten Jahren konnte sich die
sogenannte Niedrigenergiebauweise als Mindeststan-
dard bundesweit durchsetzen und bestimmt somit den
Stand der Technik.

4.2 EU-Gebäuderichtlinie (EPBD)

Die europäische Richtlinie über die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden (2002/91/EG) ist das Haupt-
instrument der EU zur Verbesserung der Energieef-
fizienz im Gebäudebestand. In Vorbereitung der Ko-
penhagener Klimaschutzkonferenz vereinbarten die
EU-Mitgliedsstaaten verbindlich, die EU-Richtlinie
zur Energieeffizienz von Gebäuden in Europa zu ver-
schärfen. Die europäische Gebäuderichtlinie (2010/
31/EU) trat 2010 in Kraft. Artikel 9 der Neuauf-
lage der EU-Gebäuderichtlinie fordert, dass „die Mit-
gliedsstaaten gewährleisten, dass bis 31. Dezember
2020 alle neuen Gebäude Niedrigstenergiegebäude,
sog. Fast-Null-Energie-Gebäude (Nearly Zero Ener-
gy Buildings – NZEB), sind [111]. Für neue Gebäu-
de, die von Behörden als Eigentümer genutzt werden,
muss dieses schon nach dem 31. Dezember 2018 gelten.
EinNiedrigstenergiegebäude ist laut Artikel 2 derNeu-
auflage der EU-Gebäuderichtlinie definiert als „ein
Gebäude, das eine sehr hohe Gesamtenergieeffizienz
aufweist. Der fast bei null liegende oder sehr geringe
Energiebedarf sollte zu einem ganz wesentlichen Teil
durch Energie aus erneuerbaren Quellen – einschließ-
lich Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Stand-
ort oder in der Nähe erzeugt wird – gedeckt werden“.
Wie viel Energie so ein Gebäude verbrauchen kann,
welche erneuerbaren Energiequellen erlaubt sind und
inwelcherNähe zumGebäude die Energie erzeugt wer-
den muss, muss noch in den Mitgliedsstaaten und in
den EU-Institutionen diskutiert werden. Es wird na-
tionale Definitionen von Niedrigstenergiegebäuden in
jedem Land geben.
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Tabelle 3. Zeitliche Entwicklung der Wärmedurchgangskoeffizienten für die Bauteile der Gebäudehülle in Abhängigkeit
der verschiedenen Wärmeschutz- und Energieeinspar-Verordnungen

Bauteile Bis 1977
kmax in
W/(m2·K)

Wärmeschutzverordnung Energiesparverordnung

1978 1984 1995 2002 2007 2009 2014/2016

Kmax in W/(m2·K) Umax in W/(m2·K)

Neubau Neubau Bestand verein-
facht

Bestand Bestand Bestand Referenz-
gebäude

Bestand Referenz-
gebäude

Bestand

Steildach und
Flachdach

2,6–1,0 0,45 0,45 0,45 0,22 0,3 0,3
0,25 *)

0,3
0,25 *)

0,2 0,24
0,2 *)

0,2 0,24
0,2 *)

Geschossdecke
(beheizter
Raum gegen
unbeheiztes
DG)

2,1–0,8 0,8 0,3 0,45 0,22 0,3 0,4–0,5 0,4–0,5 0,2 0,24 0,2 0,24

Außenwand
(beheizter
Raum gegen
Außenluft)

2,0–1,1 Km,W+F
≤
1,45−
1,75

Km,W+F
≤
1,20−
1,50

0,6 0,5 0,40–
0,50

0,45–
0,35

0,45–
0,35

0,28 0,24 0,28 0,24

Fenster 1,9–3,5 Doppel-
od. Iso-
lierver-
glasung

3,1 Km,Feq
≤ 0,70

1,8 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3

Kellerdecke
(beheizter
Raum gegen
unbeheizten
Keller)

1,8–0,8 0,8 0,55 0,7 0,35 0,5 0,4–0,5 0,4–0,5 0,35 0,3 0,35 0,3

Perimeter
(beheizter
Keller gegen
Erdreich)

2,0–1,1 0,9 0,55 0,7 0,35 0,5 0,4–0,5 0,4–0,5 0,35 0,3 0,35 0,3

*) Dachflächen mit Abdichtung

Tabelle 4. Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts
nach EnEV 2016 (Anlage 1, Tabelle 2)

Zeile Gebäudetyp Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlusts

1 Freistehendes Wohngebäude mit An ≤ 350 m2 H′
T = 0,40 W/(m2⋅K)

mit An > 350 m2 H′
T = 0,50 W/(m2⋅K)

2 Einseitig angebautes Wohngebäude H′
T = 0,45 W/(m2⋅K)

3 Alle anderen Wohngebäude H′
T = 0,65 W/(m2⋅K)

4 Erweiterung und Ausbauten von Wohngebäuden H′
T = 0,65 W/(m2⋅K)

In Deutschland wird die EU-Gebäuderichtlinie in
Form des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG), wel-
ches die gesetzliche Grundlage schafft, und der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) umgesetzt. In der der-
zeitig gültigen EnEV müssen neu zu errichtende
Gebäude neben der Primärenergieanforderung auch
gewisse Vorgaben an den baulichen Wärmeschutz
erfüllen [112]. Dies wird durch den auf die wärmeüber-
tragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissions-

wärmeverlust H′
T beschrieben. In Bild 5 ist die zeitli-

che Entwicklung der Nebenanforderung H′
T als Funk-

tion des sogenannten A/Ve-Verhältnisses (Hüllfläche/
beheiztes Volumen) für die verschiedenenWSchV- bzw.
EnEV-Ausgaben grafisch gegenübergestellt. Seit 2009
gelten Werte der Tabelle 4 aus der EnEV-Anlage 1.
Seit der Version 2016 kam zusätzlich die Anforderung
H′

T ≤ H′
T,Ref hinzu.
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Bild 5. Zeitliche Entwicklung der Anforderungen an den bau-
lichen Wärmeschutz der Gebäudehülle. Bis zur Einführung der
EnEV 2002 musste der Wärmeschutz in Form eines mittleren
Wärmedurchgangskoeffizienten km nachgewiesen werden. Die
Einführung der EnEV im Jahr 2002 führte zu einer Umstellung
auf die vergleichbare Größe spezifischer Transmissionswärme-
verlust H′

T. Bis zum Jahr 2009 wurde der benötigte Wärme-
schutz der Gebäudehülle in Abhängigkeit des A/Ve Verhältnis-
ses begrenzt. Seit 2009 gelten die Anforderungen an H′

T ent-
sprechend den Tabellenwerten der EnEV. Hier wird nur zwischen
Gebäudetypen unterschieden. Diese sind im Diagramm für die
typischen Bereiche von A/Ve eingezeichnet. Mit Einführung der
EnEV 2016 gilt zusätzlich die Anforderung H′

T ≤ H′
T,Ref hinzu

(FIW München 2016).

Ab dem 13. Juli 2013 trat die geänderte Version des
Energieeinsparungsgesetzes EnEG 2013 in Kraft.
Wichtigste Änderungen sind entsprechend der Novelle
der EU-Gebäuderichtlinie der gesetzlich vorgeschrie-
bene Niedrigstenergie-Gebäudestandard für öffentli-
che Gebäude ab 2019 und alle weiteren Neubauten ab
2021, die Kontrolle von Energieausweisen und Inspek-
tionsberichten und die Änderung der Energieeinspar-
verordnung.
Nun steht die nächste Stufe der nationalen Umsetzung
der europäischen Richtlinie 2010/31/EU über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) an [112].
Dazu sollen das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) strukturell

Bild 6. Zusammenhang zwischen dem zukünftigen Energiesparrecht für Gebäude und EU Richtlinie 2010/31/EU

neu konzipiert und in einem Regelungswerk zusam-
mengeführt werden (Bild 6). Ziel ist ein aufeinander
abgestimmtes Regelungssystem für die energetischen
Anforderungen an Neubauten, an Bestandsgebäude
und an den Einsatz erneuerbarer Energien zurWärme-
versorgung. Das künftige „Energieeinspargesetz Ge-
bäude“ setzt die neu gefasste EU-Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden um. Unklar ist
derzeit noch, wie die nationale Definition des Nie-
drigstenergiegebäude aussehen wird. Angedacht ist,
dass zukünftige Gebäude um 45% effizienter sind als
Gebäude die bis Ende 2015 errichtet wurden. Das wür-
de dem heutigen KfW-Effizienzhaus 55-Standard ent-
sprechen.

4.3 Klimaschutzplan 2050

Im Klimaschutzplan 2050 (KSP) [113] der deutschen
Bundesregierung werden die geplanten nationalen Kli-
maschutzmaßnahmen zur Umsetzung des Überein-
kommens von Paris 2015 beschrieben. Er soll für den
Prozess zum Erreichen der nationalen Klimaschutz-
ziele im Einklang mit dem Pariser Abkommen in-
haltliche Orientierung geben und zwar: in der Ener-
gieversorgung, im Verkehrs- und Gebäudebereich, in
der Landwirtschaft, in der Abfallwirtschaft, in der In-
dustrie sowie bei Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen. Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung
muss dabei auch soziale und wirtschaftliche Anforde-
rungen – wie sie beispielsweise im „Bündnis für bezahl-
bares Wohnen und Bauen“ im Vordergrund stehen –
berücksichtigen.
Der Beitrag des Gebäudebereichs auf dem Weg zu ei-
ner klimaneutralen GesellschaftMitte des 21. Jahrhun-
derts basiert auf der Strategie „klimafreundliches Bau-
en und Wohnen“ der Bundesregierung (Klima-Akti-
onsprogramm2020).Diese hat zumZiel, nahezuklima-
neutrale Städte und Gemeinden bis zum Jahr 2050 zu
realisieren und dabei die Lebensqualität weiter zu ver-
bessern. Hierfür greift die Strategie „klimafreundliches
Bauen undWohnen“ auch die Ergebnisse der „Energie-
effizienzstrategie Gebäude“ (ESG) und des „Bündnis-
ses für bezahlbares Wohnen und Bauen“ auf.
Im Klimaschutzplan 2050 ist vorgesehen, dass die
Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich bis 2030
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Tabelle 5. Klimaschutzplan der Bundesregierung vom 14.11.2016. Formulierte Zielsetzungen für den Gebäudebereich
bis 2050 [113]

Ziel bis 2021 2030 2050

Gebäudestandard/
Primärenergie-Bedarf

Niedrigstenergie-
Gebäudestandard (EU)

« EFH 55
(QP/QP,REF = 0,55 H′

T /H′
T,REF = 0,70)

40 kWh/(m2·a) (Wohn-) Gebäudebestand
52 kWh/(m2·a) Nichtwohngebäude

Primärenergie −80 % (gegenüber 2008)

CO2-Emission 70–72 Mio t CO2-Äquivalente nahezu klimaneutral

auf 70 bis 72 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ge-
mindert werden. In Tabelle 5 sind die Ziele des KSP
2050 für den Gebäudebereich zusammengefasst. Der
Klimaschutzplan 2050 fordert, um langfristig einen
klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, für die
bis 2030 zu errichtenden Neubauten das energetische
Anforderungsniveau, bezogen auf den Endenergiebe-
darf für Wohngebäude, auf einen Wert deutlich un-
terhalb des heute geförderten Effizienzhaus 55-Stan-
dards (EH 55) weiterzuentwickeln. Für den (Wohn-)
Gebäudebestand besteht das Ziel, den Primärenergie-
bedarf bis 2050 auf knapp 40 kWh/(m2·a) zu reduzie-
ren, für Nichtwohngebäude auf einen mittleren Wert
von 52 kWh/(m2·a). Dieser soll überwiegend aus er-
neuerbaren Energien gedeckt werden. Das geltende
Wirtschaftlichkeitsgebot wird dabei nicht infrage ge-
stellt. Soweit ein solches Anforderungsniveau nicht
wirtschaftlich darstellbar ist, müsste ein entsprechen-
der Deckungsfehlbetrag durch Förderung ausgegli-
chen werden. Als weitere Anforderung kommt hinzu,
dass der Energieaufwand für die Herstellung und beim
Recycling von Bauwerken bis 2030 bestmöglich mini-
miert wird. Dabei sind Auswirkungen auf Ökologie,
Ökonomie und Gesundheit ebenfalls zu berücksichti-
gen [113]. Diese ambitionierten Ziele bieten der In-
dustrie im Bereich des baulichen Wärmeschutzes die
Chance, mit ihren innovativen Produkten und Lösun-
gen den Energieverbrauch weiter zu senken.

5 Was haben 40 Jahre
energiesparendes Bauen bewirkt?

Die erste Wärmeschutzverordnung und die in den spä-
teren Jahren erfolgten Anpassungen sowie die Ein-
führung der EnEV 2002 haben in Deutschland den
Neubau nachhaltig beeinflusst. Die energetische Qua-
lität der Gebäude ist seither deutlich gestiegen und in-
zwischen um ein Vielfaches besser als die von Vor-
und Nachkriegsaltbauten. In Bild 7 ist der Endener-
giebedarf des Gebäudebestands in Deutschland für
die Teilbedarfe „Trinkwassererwärmung“, „Transmis-
sionswärmebedarf“ und „Lüftungswärmebedarf“ auf-
geschlüsselt. Während der Transmissionswärmebedarf
in Gebäuden ab 1984 bis heute deutlich reduziert
werden konnte, bleibt der Trinkwasserwärmebedarf
auf einem verhältnismäßig konstanten Niveau. Effi-

Bild 7. Endenergiebedarf des Gebäudebestands
in Deutschland mit Unterscheidung nach Art des Bedarfs
(FIW München 2012)

Bild 8. Zunahme der Wohnfläche seit Einführung des ener-
giesparenden Bauens vor 40 Jahren (Statistisches Bundesamt,
Wiesbaden 2015)

zienzsteigerungen im Bereich der Trinkwassererwär-
mung durch die entsprechende Anlagentechnik werden
durch Mehrverbräuche aufgrund gestiegener Kom-
fortansprüche ausgeglichen. Der Lüftungswärmebe-
darf ist erst in der Gebäudegruppe „Passivhaus“ deut-
lich reduziert, da hier durch die automatisiert geregelte
Lüftung, verbunden mit Wärmerückgewinnungssyste-
men, gegenüber der manuellen Lüftung bei den ande-
ren Gebäudestandards signifikante Effizienzsteigerun-
gen erreicht werden.
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In Bild 8 ist die Entwicklung der Wohnflächenzunah-
me seit Einführung der ersten WSchV zu sehen. Insge-
samt sind rund 1,75 Mrd. m2 Wohnfläche (ca. 40% der
gesamten Wohnfläche) seit 1978 gebaut worden. Den
Einfluss der seit 1978 in Deutschland geltenden Ver-
ordnungen zum energiesparenden Bauen auf den End-
energieverbrauch für die Heizung von Wohngebäuden
in Deutschland zeigt Bild 9. Hätte man seit 1977 sämt-
liche neu errichteten Wohngebäude ohne Verbesserun-
gen im baulichen Wärmeschutz gebaut sowie an Be-
standsgebäuden ausschließlich nicht energetische In-
standsetzungsmaßnahmen durchgeführt, würde heute
der jährliche Endenergieverbrauch im Wohngebäude-
bereich etwa 825 TWh betragen. Das heißt, die Ein-
führung der WSchV 1977 mit den entsprechenden An-
passungen, bzw. die Einführung der EnEV 2002, spart
bereits jetzt jährlich in etwa 250 TWh an Endenergie
für Heizung und Warmwasser alleine im Wohnungs-
bau ein. Bezogen auf den Gesamtverbrauch an End-
energie in Höhe von ca. 2500 TWh sind das stolze 10
Prozent.
Trotz dieses großartigen Erfolges von 40 Jahren ener-
giesparendem Bauen sind wir erst amAnfang; denn die
eigentliche Herausforderung liegt im Bestand mit 18
Mio. Gebäuden. Vergleicht man dieGebäudebestands-
verteilung mit dem entsprechenden energetischen Zu-
stand der Gebäude, so stellt man fest, dass noch im-
mer 65 Prozent der Gebäude in Deutschland sanie-
rungsbedürftig sind. Ausgehend von einem technisch
realisierbaren Einsparpotenzial ergibt sich im gesam-
ten Gebäudebereich (Wohn- und Nichtwohngebäude)
ein grob geschätzter Minderverbrauch von ca. 350 bis
400 TWh pro Jahr. Dann würde die aus erneuerba-
rer Energie erzeugte Energiebereitstellung schon heute
ausreichen, um den Bedarf im Wohngebäudebestand
zu decken.
Immer wieder werden die steigenden Anforderungen
als Kostentreiber in Verruf gebracht. Die Diskussion
um erhöhte Kosten durch steigende Anforderungen
an die Gebäudeenergieeffizienz ist nicht neu. Schon
die Novellierung der Wärmeschutzverordnung im Jahr
1995 war für viele Experten der Endpunkt der Ent-
wicklung. Trotzdem haben alle Novellierungen – stets
unter zwingender Beachtung des Wirtschaftlichkeits-
gebotes des EnEG – zum heutigen Stand der EnEV
2016 geführt. Möglich wurden diese wirtschaftlichen
Anpassungen derAnforderungen u. a. durch stetige In-
novation rund um das energieeffiziente Bauen.
Um nahezu 40 Prozent sind die Kosten bei Neubau-
ten vonMehrfamilienhäusern in Deutschland seit dem
Jahr 2000 gestiegen. Bei den reinen Baupreisen gab
es im gleichen Zeitraum dagegen – wie bei den Le-
benshaltungskosten auch – lediglich einen Anstieg von
rund 27 Prozent. Die zusätzliche Kostensteigerung, die
die Preisspirale beim Wohnungsneubau – und damit
auch beim Wohnen – nach oben gedreht hat, ist nicht
ausschließlich auf die gestiegenen Anforderungen des
energiesparenden Bauens zurückzuführen. Bild 10 ver-
gleicht die Gestehungskosten eines Mehrfamilienhaus-

Bild 9. Bedeutung des energiesparenden Bauens und
mögliches Einsparpotenzial (Sanierung aller Wohngebäude
auf das Niveau der EnEV 09), im Vergleich zur Endenergie-
bereitstellung aus regenerativer Energie

Bild 10. Vergleich der Gestehungskosten eines Mehrfamilien-
hausneubaus mit gutem Wohnkomfort, errichtet im Jahr 2000
(links), nach Anforderungen der damals gültigen Wärmeschutz-
verordnung WSchV 1995 und eines vergleichbaren Gebäudes,
erbaut im Jahr 2014 (rechts), nach den Anforderungen der
zukünftigen EnEV 2016. Die energiebedingten Mehrkosten sind
dunkelrot dargestellt. Während die Gestehungskosten um 39,4
Prozent (+871 €/m2] gestiegen sind, haben sich, bedingt durch
erhöhte energetische Anforderungen, die energiebedingten
Mehrkosten um lediglich 100 €/m2 erhöht. Das bedeutet, dass
diese nur einen Anteil von 12,5 Prozent an der gesamten
Kostensteigerung der Gestehungskosten seit dem Jahr 2000 zu
verantworten haben (Kostentreiber für den Wohnungsbau,
ARGE Kiel 2015).

neubaus mit gutem Wohnkomfort, errichtet im Jahr
2000 (links), mit den Anforderungen der damals gül-
tigen Wärmeschutzverordnung WSchV 1995 und ei-
nes gleichgroßen Mehrfamilienhauses, erbaut im Jahr
2014 (rechts), nach den Anforderungen der zukünfti-
gen EnEV 2016. Die Verschärfung der Anforderun-
gen von der WSchV 1995 hin zu den derzeit gülti-
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gen Anforderungen der EnEV 2016 sind für 12,5 Pro-
zent der Gestehungskostensteigerung verantwortlich.
Durch die Umsetzung der EnEV-Verschärfungen zum
1. Januar 2016 lassen sich weitere Kostenerhöhungen
nicht vermeiden. Diese letzte Verschärfung der EnEV
2016 verteuerte die Gestehungskosten im Vergleich zur
EnEV 2014 um 3,2 Prozent. Gleichzeitig wurde aber
der Primärenergiebedarf um 25 Prozent reduziert. So-
mit ist dasAnforderungsniveau 2016 bei den gewählten
Randbedingungen als wirtschaftlich vertretbar einzu-
stufen.

6 Fazit und Ausblick

Die Fortentwicklung der Energieeffizienz von Gebäu-
den im Laufe der letzten 40 Jahre hat zu immer hö-
heren Energieeinspar-Anforderungen geführt. Das en-
ergiesparende Bauen ist komplexer geworden. Wäh-
rend das erste Energieeinspargesetz und die erste Wär-
meschutzverordnung 1977 nur relativ wenige Seiten
umfasst haben, wurden die energetischen Gebäude-
regelungen fast schon unüberschaubar oft verändert.
VomEnergieeinspargesetz gibt es bis dato 6 Fortschrei-
bungen und von der Wärmeschutzverordnung bzw.
Energieeinsparverordnung insgesamt 11 Novellierun-
gen. Die Vielzahl der Gesetze und Verordnungen ist of-
fensichtlich dem Gesetz- und Verordnungsgeber selbst
zu groß und zu unübersichtlich geworden. Deshalb
möchte er die einschlägigen Gesetze und Verordnun-
gen in einem vereinfachten Regelwerk, dem sogenann-
ten Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammenfassen.
Mit den gestiegenen Anforderungen an die Gebäude-
effizienz sind in den letzten Jahrzehnten auch bessere
dämmende Materialien für denWärmeschutz und leis-
tungsfähigere Baukonstruktionen entstanden. Dem-
entsprechend sehen die klima- und energiepolitischen
Zielsetzungen der Bundesregierung und der EU stren-
gere Anforderungen für Neubauten vor. Um die avi-
sierte Verminderung des Primärenergieverbrauchs um
50 Prozent gegenüber 2008 zu erreichen, soll der Pri-
märenergieverbrauch im Gebäudebereich um 80 Pro-
zent reduziert werden. Nun steht die nächste Stufe
der nationalen Umsetzung an. Dazu sollen Energie-
einsparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparverordnung
(EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-
WärmeG) strukturell neu konzipiert und in einem Re-
gelungswerk zusammengeführt werden. Dies umfasst
genaue Vorgaben an die Qualität der Gebäudehülle
und an den Gesamtprimärenergiebedarf des Gebäu-
des. Gleichzeitig ist dasWirtschaftlichkeitsgebot zu be-
rücksichtigen und auf die Kosteneffizienz („kostenop-
timales Niveau“) der Maßnahmen zu achten.
Für den (Wohn-) Gebäudebestand besteht das Ziel,
den Primärenergiebedarf bis 2050 auf knapp 40 kWh/
(m2·a) zu reduzieren, für Nichtwohngebäude auf einen
mittleren Wert von 52 kWh/(m2·a). Dieser soll über-
wiegend aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Das geltendeWirtschaftlichkeitsgebot wird dabei nicht
infrage gestellt. Soweit ein solches Anforderungsniveau
nicht wirtschaftlich darstellbar ist, müsste ein entspre-
chender Deckungsfehlbetrag durch Förderung ausge-
glichen werden. Als weitere Anforderung kommt hin-
zu, dass der Energieaufwand für die Herstellung und
beim Recycling von Bauwerken bis 2030 bestmöglich
minimiert wird. Die geplante zukünftige EnEV setzt
die neu gefasste EU-Richtlinie über die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden um und bringt die Energie-
wende in Deutschland voran.
Eine Abkehr von der EnEV wäre für die klimapoliti-
schen Zielsetzungen fatal.Man darf sich nicht von der-
zeit niedrigen Energiepreisen täuschen lassen. Zu klä-
ren ist aber sicherlich das zukünftige Anforderungs-
niveau. Allerdings darf man bei der Diskussion um
diese neue Fassung der EnEV nicht vergessen, dass
sich das Anforderungsniveau nur im Neubau verän-
dern wird. Die eigentliche Herausforderung liegt aber
im Bestand mit 18 Millionen Gebäuden. Hier bleibt
alles auf dem Niveau von 2009. Eine öffentliche Dis-
kussion um eine zukünftige EnEV könnte die Meinung
vieler Investoren in Bezug auf die dringend notwendige
Sanierung negativ beeinflussen und die Sanierungsra-
te heruntersetzen. Die Gefährdung der Energiewende
im Gebäudebereich durch eine solche Diskussion wür-
de Deutschland in seinen internationalen Einsparver-
pflichtungen aber um Jahre zurückwerfen.
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